
 

 

Ausgleichszulage benachteiligtes Gebiet (AZL) 2022 

❙ Phasing out Zahlung 25 EURO pro ha in Agrarzone 4 entfällt 2022 

Ansprechpartner: 

  Joachim Heilmann-Stiegler    0375 5665 23 

  Isabel Kollin              0375 5665 42 

 

 

Zahlungsansprüche (ZA) 2022 

❙ 2022 werden ZA letztmalig für Bewilligung von Direktzahlungen benötigt 

❙ Überprüfen Sie bitte unbedingt vor dem 16. Mai 2022, wie viele ZA zum 

Antragstermin prämienrelevant in Ihrem ZA-Konto (www3.zi-daten.de/) zur 

Verfügung stehen, da vorher Einzüge wegen Nichtnutzung erfolgen. 

❙ Verpachtete ZA, die am 16. Mai 2022 noch nicht an den Eigentümer 

zurückgefallen sind (d. h. Pachtende nach dem 15. Mai 2022), können bei 

diesem nicht für die Direktzahlungen 2022 berücksichtigt werden. 

❙ Antragstellung auf ZA-Zuteilung für Junglandwirte u. Neueinsteiger erfolgt 

im Sammelantrag (zusätzlich einreichen Nachweis, warum keine ZA-

Übernahme vom Vorbewirtschafter bzw. Vorpächter möglich ist)  

❙ weitere Hinweise in Broschüre „Antragstellung 2022…“     unter 

Sammelantrag im Punkt Antrag auf Zuweisung von ZA 

 

Junglandwirt, erstmalige Anträge 2022  

❙ Voraussetzungen Junglandwirt für erstmalige Bewilligung Junglandwirteprämie (JLP) 

und oder Zuweisung ZA im Jahr 2022 

❙ erstmaliger Niederlassung als Betriebsleiter ab dem 01.01.2017 

❙ nicht älter als 40 Jahre 

❙ Junglandwirt muss eigene BNR 15 (VVVO) besitzen/beantragen  

❙ einzureichende Unterlagen: Kauf-/ Übergabe-/ Pachtvertrag, Arbeits-/ 

Gesellschaftsvertrag usw. 

 

❙ Junglandwirte von natürlichen Person mit gemeinsamer Antragstellung, juristischen 

Person und Personenvereinigung müssen die Anlage JLW ausfüllen 

❙ eigene „Betriebsnummer des Junglandwirts“ angeben 

❙ anhaken welche Unterlagen mit eingereicht werden: Gesellschaftsvertrag, 

Satzung, Auszug aus dem Handelsregister. 



 

 

❙ weitere Hinweise in Broschüre „Antragstellung 2022…“     unter Punkt Antrag 

auf Junglandwirteprämie Anlage JLW 

 

Neueinsteiger Antrag auf ZA 2022 

❙ Neueinsteiger (Aufnahme einer landwirtschaftlichen Tätigkeit) ab 01.01.2020  

❙ einzureichende Unterlagen: siehe Junglandwirt, Nachweis erstmalige 

Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft usw. 

❙ weitere Hinweise in Broschüre  „Antragstellung 2022…“    unter Punkt Antrag 

auf Zuweisung von ZA 

Handel/Übertragung von  ZA 2022 

❙ Termine (Ausschlussfristen) Übertragung/Handel (Verkauf u. Verpachtung) von 

Zahlungsansprüchen 2022 

Übertragung der ZA  

(Termin des Rechtsgeschäfts) 
  

Meldung/Buchung der 

Übertragung in der ZID bis 

spätestens 

bis 16. Mai 2022  10. Juni 2022 

vom 17. bis 31. Mai 2022  31. Mai 2022 

 

❙ Die Übertragung wird nur dann zahlungswirksam, wenn beide Vertragspartner 

(abgebende und übernehmende Partei) ihre Meldung innerhalb der o. g. Fristen 

durchführen. ZA, deren Übertragung nicht fristgereicht gemeldet wird, können beim 

Übernehmenden nicht für die Direktzahlungen im Antragsjahr 2022 berücksichtigt 

werden. 

❙ Die o.g. Rechtsgeschäfte kommen unabhängig von der ZID-Meldung zustande. Aus 

einem Handel nach dem 01. Juni 2022 und daraus ggf. entstehenden finanziellen 

Schäden entstehen Ihnen keine Schadensersatzansprüche gegenüber den 

Behörden. 

 

Ansprechpartner bzgl. ZA und Junglandwirt: 

  Joachim Heilmann-Stiegler     0375 5665 23 

  Anke Wolter      0375 5665 43 



 

 

Abtretungen von Fördermitteln 2022  

❙ Antragsteller müssen die Abtretungsvereinbarungen mit den Gläubigern prüfen, bei 

Bedarf aktualisieren (zutreffende Prämien angeben) und die geänderten 

Vereinbarungen im FBZ Zwickau einreichen 

❙ die unbedingt zu vereinbarende Vorrangstellung für den Freistaat Sachsen ist im 

Antrag DIANAweb unter Verpflichtungen und Erklärungen Punkt 

Forderungsabtretungen zugunsten Dritter aufgeführt  

❙ für 2023 sind neue Abtretungsvereinbarungen bzgl. der neuen Prämien erforderlich 

 

Ansprechpartner:  

   Joachim Heilmann-Stiegler     0375 5665 23 

   Katja Stier      0375 5665 65 

  


